Gilt eine nationale Zulassung in einem anderen EU-Staat auch in Österreich? 

Fall 1: Wirkstoff durchläuft gerade das Prüfprogramm, ist aber noch nicht in Anhang I/IA der RL 98/8/EG aufgenommen (das Anhang I/IA-Aufnahmedatum kann schon veröffentlicht sein). 

Ein Biozid-Produkt ist nach Erfüllung nationaler Anforderungen auf dem Markt eines EU-Mitgliedstaates erlaubt, z.B. in Deutschland gemäß der Biozid-Meldeverordnung gemeldet, aber noch nicht in Umsetzung der BP-RL zugelassen/registriert, und wird nach Österreich exportiert. Ist diese nationale Zulassung auch für Österreich gültig? Welche Regelungen sind in Österreich zu beachten? Ist die Übersendung eines Sicherheitsdatenblattes (SDB) tatsächlich völlig ausreichend?
Nationale Zulassungen in den Mitgliedstaaten entsprechen den Übergangsregelungen gemäß Artikel 16 der Biozid-Produkte-Richtlinie 98/8/EG und besitzen keine Gültigkeit in Österreich. Die Verkehrsfähigkeit ist höchstwahrscheinlich gegeben, bedarf aber der Überprüfung durch den Invehrkehrbringer vor dem 1. Inverkehrbringen.

Fall 2: Wirkstoff ist in Anhang I der RL98/8/EG aufgenommen

Es muss jedenfalls um eine Zulassung oder Registrierung in Österreich angesucht werden, es gelten die Bestimmungen des BiozidG und der AltwirkstoffV, siehe auch auf dieser Homepage unter „Erstantrag auf Zulassung / Registrierung“ bzw. „Antrag auf gegenseitige Anerkennung“.
